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Am 11. Januar 2019 erließ der für den Erlass einer einstweiligen Anordnung
zuständige Richter am Pariser Tribunal de grande instance (Landgericht) ein
Urteil, das die Schwierigkeiten aufzeigt, die sich mit Blick auf den Geltungsbereich
der von einer Person, die ein Filminterview für die Zwecke eines Films gewährt,
unterzeichneten Genehmigung ergeben können. In diesem Fall hatte eine
Psychoanalytikerin einer Regisseurin ein solches Interview gewährt, dessen
Auszüge im Rahmen des Films „Le Mur“ (Die Mauer), der sich der Erforschung von
Entwicklungsstörungen (Psychose und Autismus) widmet, verwendet wurden. Die
Regisseurin begann später mit der Arbeit an einem zweiten Film mit dem
endgültigen Titel „Le Phallus et le Néant“ (Der Phallus und das Nichts), der auf
weiteren Auszügen aus dem Interview der Psychoanalytikerin basiert und im
Januar 2019 ausgestrahlt werden sollte. Die Psychoanalytikerin vertrat die
Auffassung, dass die Verbreitung des Plakats, des Trailer des vorgesehenen Films
eine Verletzung ihres Rechts am eigenen Bild darstelle, da sie keine
Genehmigung für eine spätere Nutzung erteilt habe. Vor diesem Hintergrund
verklagte sie die Filmproduktionsfirma und die Regisseurin des Films im Rahmen
eines einstweiligen Verfahrens (Eilverfahren) auf Verbot des Filmtrailers auf
jedwedem Träger, solange die Passagen mit ihrer Stimme und ihrem Bild nicht
gelöscht würden.

In seinem Urteil erklärt der Richter, nach Lektüre des von der klagenden
Psychoanalytikerin unterzeichneten Dokuments, das die Verwendung ihres Bildes
und ihrer Stimme erlaube, stelle sich heraus, dass die Betroffene entgegen ihren
Angaben nicht nur einem von der Regisseurin gefilmten Interview zugestimmt
habe, sondern dass diesem Interview eine von ihr unterzeichnete ausdrückliche
schriftliche Vollmacht beiliege, die nicht nur für den Film „Le Mur“, sondern auch
für eine Verwertung „in (....) mehreren Episoden“ und für jede Adaption oder
Abwandlung des Hauptwerks gelte. Was das auf dem Filmplakat gezeigte Bild
betrifft, so weist der Richter darauf hin, dass die Beklagten zu Recht
argumentierten, dass die ausdrückliche Vollmacht die Möglichkeit vorsieht, das
Bild „unentgeltlich“ vollständig oder in Auszügen auf einem beliebigen Träger zu
übernehmen. In Anbetracht dieser Umstände kommt der Richter zu dem Schluss,
die Klägerin habe eindeutig eingewilligt, dass das Interview von der
Produktionsfirma des Films „Le Mur“ für eine mehrteilige Verwertung und für
jegliche Filmadaption verwendet werden könne. Der Richter weist

IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 1



dementsprechend die Klage ab und erklärt ein summarisches Urteil für nicht
erforderlich.

TGI de Paris (ord. réf.), 11 janvier 2019, Jacqueline S. c/ SARL Océan
Invisible Productions et a.

Landgericht von Paris (einstweilige Anordnung), 11. Januar 2019, Jacqueline S.
gegen SARL Océan Invisible Productions u. a.
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